
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/1 7Ob681/83,
8Ob611/84

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1983

Norm

AußStrG §16 BIII2g

EntmO §16 ff

Rechtssatz

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Anhaltung eines Entmündigten in einer geschlossenen Anstalt verfügt

werden kann ist im Gesetz nicht ausdrücklich gelöst, sodaß das Gericht im Rahmen p7ichtgemäßen Ermessens zu

entscheiden hat.
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